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Drucksache Nr.:  0611/2023/DS
===========================

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung

Ausschuss für Schule und 

Sport
09.06.2026 Ö Vorberatung

Ausschuss für Finanz- und 

Vergabeangelegenheiten
23.06.2026 Ö Vorberatung

Hauptausschuss 24.06.2026 Ö Vorberatung
Ratsversammlung 30.06.2026 Ö Endg. entsch. Stelle

 

Berichterstatter:
 
Oberbürgermeister Bergmann / Stadtrat
Hillgruber
 

Verhandlungsgegenstand:
 
Schulschwimmen hier: Vergleich der 
Kosten der kreisfreien Städte

 
A n t r a g: 1. Die vergleichende Darstellung der 

Finanzierung des 
Schulschwimmens in den vier 
kreisfreien Städten wird zur 

Kenntnis genommen.
 

2. Die Finanzierung des 
Schulschwimmens wird auf 
Grundlage der bestehenden 
vertraglichen Regelungen 
fortgeführt

 
 
IRIS: Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren 

besonderen Bedürfnissen berücksichtigen

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Durch die vorliegende Drucksache 

ergeben sich keine zusätzlichen 

finanziellen Auswirkungen.
 
Die Finanzierung des Schulschwimmens 
erfolgt weiterhin auf Grundlage der 
bestehenden vertraglichen Regelungen 
mit dem Bad am Stadtwald bis zum Jahr 
2037.
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Für das Schulschwimmen stehen derzeit 

Haushaltsmittel in Höhe von 740.000 € 

im Produktkonto 421010100.5291020 zur
Verfügung.

 
Die Mittel sind in den jeweiligen 
Haushaltsjahren entsprechend zu 
veranschlagen.
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B e g r ü n d u n g:

Ziel der vorliegenden Drucksache ist es, die Finanzierung des Schulschwimmens in den
vier kreisfreien Städten vergleichend darzustellen und hierdurch eine Grundlage für die
weiteren politischen Beratungen zum Budget des Schulschwimmens ab dem
Haushaltsjahr 2027 zu schaffen. Hierbei sollen insbesondere relevante Benchmarks zur
Einordnung der Kostenstruktur der Stadt Neumünster im interkommunalen Vergleich
aufgezeigt werden.

Die Stadt Neumünster hat mit dem Bad am Stadtwald einen Vertrag über das Schul- und
Vereinsschwimmen mit einer Laufzeit vom 01.09.2017 bis zu den Sommerferien 2037
geschlossen. Grundlage hierfür ist die Drucksache Nr. 0496/2013/DS. Im
Zusammenhang mit der Sanierung des Freibadbereichs wurde durch die Stadtwerke
Neumünster (SWN) die neue, ganzjährig nutzbare Schwimmhalle „Cabrio-Halle“ errichtet.
Die Finanzierung dieser Investition ist Bestandteil der vertraglich vereinbarten Entgelte.

Mit dem 1. und 2. Nachtrag zum Vertrag wurden die Bahnkontingente bedarfsgerecht
angepasst, insbesondere aufgrund zusätzlicher Bedarfe der Hans-Böckler-Schule.

Aktuell gibt es ein Bahnkontingent von 7.400 Bahnen pro Jahr für 80,75 EUR netto.

Die Finanzierung des Schulschwimmens ist damit langfristig vertraglich gebunden und
kurzfristig nur eingeschränkt steuerbar.

Zur Einordnung der eigenen Kostenstruktur wurden die Finanzierungsmodelle der
anderen kreisfreien Städte erhoben und gegenübergestellt.

 

Kreisfreie
Stadt

Koste/Abrechnung Budget/Kontingent Rahmenbedingungen

Neumünster Für 2026 80,75 € 7.400 Bahnen/Jahr Vertrag bis 2037;
Finanzierung der Cabrio-
Halle

Flensburg ab 2026:
25 m: 34,99 €

50 m: 69,99 € (inkl.
MwSt)

Budget 2026:
160.290 €

Systemwechsel von
Schüler- auf
Bahnabrechnung

Hansestadt
Lübeck

ab 01.04.2026:
54 € netto je Bahn

100 %
Kostenübernahme

durch die Stadt

Vollkostendeckung,
jährliche Anpassung

Kiel ab 2027:
65 € netto je
Bahn/Stunde

100 %
Kostenübernahme

durch die Stadt

Einheitlicher Preis für

Schule und Verein

 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Finanzierungsmodelle der Städte unterschiedlich
ausgestaltet sind und die Kosten daher nur eingeschränkt vergleichbar sind. Unterschiede
bestehen insbesondere in den Abrechnungssystemen sowie in den jeweiligen
vertraglichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Die Vergleichswerte der anderen kreisfreien Städte bewegen sich überwiegend in einer
Spanne zwischen rund 50 € und 70 € je Bahn. Neumünster liegt mit 80,75 € netto je
Bahn oberhalb dieser Werte. Ursächlich hierfür sind insbesondere die langfristige
vertragliche Bindung bis 2037, die Refinanzierung der „Cabrio-Halle“ sowie die vertraglich
festgelegten Kontingente.
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Die Gegenüberstellung dient daher insbesondere der Einordnung der eigenen
Kostenstruktur und der Ableitung von Benchmarks für die weiteren politischen
Beratungen. Gleichzeitig gewährleistet die langfristige Vertragsgestaltung eine moderne
und ganzjährig nutzbare Schwimminfrastruktur und bildet eine wesentliche Grundlage für

den Betrieb des Bad am Stadtwald.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Bergmann

Im Auftrag
 
 
 
 
 
Carsten Hillgruber

Oberbürgermeister Stadtrat
 

 
 
 




